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Schleswig-HolsteinLand in Sicht!

• Zur Führerscheinprüfung können Geduldete zugelassen
werden, wenn die Ausländerbehörde die Identität bestä-
tigt. Dann reicht die Duldung als Ausweisersatz aus. Unter-
richt und Gebühren müssen selbst finanziert werden, Rei-
seerlaubnisse für Überlandfahrten etc. sind erforderlich.

Arbeit
• Für Geduldete sind Erwerbstätigkeit und Beschäftigung

laut Aufenthaltsgesetz nicht gestattet. Ausnahmen sind in
der Beschäftigungsverfahrensverordnung geregelt und
werden in einem Antragsverfahren geprüft.

• Erst nach einem Jahr Aufenthaltsgestattung oder Duldung
können Betroffene überhaupt eine Arbeitserlaubnis erhal-
ten. Im Rahmen ihres Ermessens kann die Ausländerbehör-
de zustimmen. Voraussetzung ist, dass den Geduldeten
nicht vorgeworfen wird, sie seien wegen Leistungsbezuges
eingereist, oder hätten die Verhinderung der Abschiebung
selbst verursacht. 

• Für Geduldete ist der Arbeitsmarkzugang "nachrangig". Sie
müssen der Ausländerbehörde ein konkretes Arbeitsange-
bot nachweisen und können nur dafür eine Arbeitserlaub-
nis beantragen. Stimmt die Ausländerbehörde zu, fordert
sie in einem verwaltungsinternen Vorgang die Zustim-
mung der Agentur für Arbeit. In einer Arbeitsmarktprüfung
wird u. a. untersucht, ob Deutsche, EU-Ausländer, Men-
schen mit Aufenthaltserlaubnis und Aufenthaltsberechti-
gung für diese Stelle zur Verfügung stehen. 

• Ausnahmen können im Einzelfall fundiert begründet bean-
tragt werden.

• Für eine betriebliche Ausbildung, einen (Ferien-) Job, eine
ehrenamtliche Beschäftigung ... für jede Tätigkeit benöti-
gen alle Geduldeten, auch Jugendliche, die Zustimmung
der Ausländerbehörde und ggf. der Arbeitsagentur.

Familie
• Familiennachzug aus dem Ausland zu Geduldeten ist

nicht erlaubt. 
• Geduldete können Ehen und Lebenspartnerschaften ein-

gehen, wenn sich beide Personen in Deutschland befin-
den und alle erforderlichen Papiere vorlegen. Gleiches
gilt, wenn eine der beiden Personen deutsche Staatsan-
gehörige ist. 

• Für eine Eheschließung beschaffte Papiere können durch
die Ausländerbehörde für andere Zwecke verwendet
werden.

• In Deutschland geborene Kinder Geduldeter erhalten in
der Regel ebenfalls eine Duldung.

Bildung
• In Schleswig-Holstein gilt auch für geduldete Kinder und

Jugendliche Schulpflicht: insgesamt 9 Jahre Vollzeit-
schulpflicht. Schulzeiten in anderen Staaten werden mit-
gezählt.

• Nach der Schulpflicht, bzw. nach dem 18. Geburtstag,
können Geduldete öffentliche Schulen besuchen. Die
Schulen sind nicht verpflichtet, sie aufzunehmen.
Zuschüsse für Lehrmaterial, Fahrtkosten usw. sind nicht
vorgesehen.

• Geduldete müssen Deutschkurse selbst finanzieren, ein-
schließlich der Fahrtkosten. Dies gilt ebenso für andere
Bildungsmaßnahmen. Ein Anspruch auf kostenfreie Teil-
nahme an Integrationskursen besteht nicht. 

• Geduldeten ist die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen,
die durch ARGE oder Arbeitsagentur gefördert werden,
nicht erlaubt.

• Im Prinzip ist die Aufnahme eines Studiums möglich. Die
üblichen Aufnahmevoraussetzungen müssen erfüllt sein.
Zuschüsse für Lehrmaterial, Fahrtkosten, Studiengebüh-
ren gibt es nicht. Ein Verbot des Studiums kann durch
die Ausländerbehörde per Auflage erteilt, bzw. die Rei-
seerlaubnis verweigert werden.

INFONET ist ein Teilprojekt 
der Entwicklungspartnerschaft

und wird gefördert durch
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D U L D U N G
Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung

Die Duldung gehört zum schwersten Kapitel bundesdeutscher
Ausländerpolitik. Tausende Menschen werden mit Duldungen
Jahre und Jahrzehnte im Status: illegal - aber nicht strafbar,
gehalten. Hier erhalten Sie eine Zusammenfassung der Rah-
menbedingungen eines Lebens mit Duldung. 

Basisinformationen
• Eine Duldung ist kein Aufenthaltstitel. Sie ist eine Beschei-

nigung darüber, dass die Betroffenen ausreisepflichtig
sind, aber eine Abschiebung zurzeit nicht durchgeführt
wird. 

• Eine Duldung ist unsicher - Geduldete sind ständig von
Abschiebung bedroht. Eine Duldung kann wenige Tage bis
zu sechs Monaten gültig sein. Erst nach einjähriger Dul-
dung muss die geplante Abschiebung von der Ausländer-
behörde einen Monat vor Vollzug angekündigt werden. 

• Eine Duldung sagt nichts darüber aus, warum und wie
Menschen nach Deutschland gekommen sind. 

• Eine Duldung sagt nichts über einen vorigen Aufenthalts-
status aus. 

• Menschen jeden Alters, Familienstandes, Gesundheitszu-
standes usw. können geduldet sein: in Deutschland gebo-
rene Kinder, alleinstehende Minderjährige, Familien, alte
Menschen etc.

• Die Ausländerbehörde kann Bedingungen und Auflagen
anordnen, ebenso Maßnahmen, welche die "Bereitschaft
zur Ausreise fördern" sollen.

• Da Illegalität im Rechtssystem nicht vorgesehen ist, muss
die Ausländerbehörde eine Duldung erteilen, wenn
Abschiebung rechtlich oder tatsächlich (z. B. fehlende
Papiere, keine Verkehrsanbindung) unmöglich ist. 

• Duldungen erlöschen bei Ausreise.

Sozialleistungen und Unterbringung
• Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe besteht

nicht. Eine Duldung bedeutet ausnahmslos Bezug von Lei-
stungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG). 

• Leistungen nach dem AsylbLG sind deutlich niedriger als
ALG 2-Leistungen (für eine alleinstehende Person im Wert
von ca. 200 € monatlich statt 345 €).

• Leistungen nach dem AsylbLG können als Sachleistungen
(Kantinenversorgung, Gutscheine) ausgegeben werden.
Lediglich ca. 40 € monatlich sollen in bar ausgezahlt werden. 

• Asylbewerberleistungen können im Rahmen des Ermessens
gekürzt und gestrichen werden.

• Das AsylbLG gewährt Anspruch auf eingeschränkte medizini-
sche Versorgung. Der Nachweis über die akute Notwendig-
keit der Behandlung ist zu erbringen.

• Erst nach 3 Jahren Leistungsbezug ist eine Verbesserung der
Situation möglich, wenn den Betroffenen nicht vorgeworfen
wird, dass sie die Dauer des Aufenthaltes selbst beeinflusst
haben. Die Höhe der Leistungen orientiert sich dann am
Sozialgesetzbuch, Kürzungen und Streichungen sind weiter-
hin möglich.

• Anwaltliche Beratung muss von den Betroffenen selbst finan-
ziert werden.

• Mit einer Duldung besteht keine rechtliche Verpflichtung, in
einer Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen. Der Antrag auf
eine Wohnung kann abgelehnt werden. Die Unterbringung
in einer Unterkunft kann als Auflage erteilt werden. Diese
Maßnahmen häufen sich, da die Unterkünfte nicht ausgela-
stet sind. 

• Die Ausländerbehörde kann den Umzug in ein sogenanntes
Ausreisezentrum anordnen ("Förderung der Bereitschaft zur
Ausreise"). 

Räumliche Beschränkung
• Die Räumliche Beschränkung ist für Geduldete zwingend

auf das Gebiet des Bundeslandes beschränkt. In der Regel
wird ihnen pauschal verboten, den Kreis der zuständigen
Ausländerbehörde zu verlassen. 

• Abgesehen von einigen Gerichts- und Behördenterminen
müssen Geduldete die Verlassenserlaubnis persönlich bei
der Ausländerbehörde beantragen und begründen. Der
Antrag kann abgelehnt werden. 

• Eine Reise ohne Erlaubnis gilt als Verstoß und wird mit
Bußgeld und Strafe geahndet.

INFONET
Bildungs- und Berufszugänge für Flüchtlinge
Oldenburger Str. 25
24143 Kiel

infonet@frsh.de

Tel:  0431 - 24 05 909
Fax: 0431 - 73 60 77

Das Projekt INFONET läuft bis Ende 2007 
und wird getragen vom

Der Flüchtlingsrat besteht seit 1991 und ist Dachverband
von Initiativen, Gruppen, Organisationen und Einzelperso-
nen der solidarischen Flüchtlingshilfe in Schleswig-Hol-
stein. Er leistet antirassistische Öffentlichkeitsarbeit und
vertritt flüchtlings- und migrationspolitische Anliegen
gegenüber Behörden und der Landesregierung. Der Verein
ist Mitglied in der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft für
Flüchtlinge PRO ASYL e.V.

Bitte beachten Sie: 

Dies ist kein Ratgeber, sondern lediglich eine Übersicht über
die allgemeinen Lebensbedingungen Geduldeter. Jede einzelne
Person muss Beachtung finden und deren individuelle Lage
sorgfältig geprüft werden. 

Diese Informationen sind nach bestem Wissen erstellt, sie
ersetzen keine juristische Beratung. Wir können nicht für Voll-
ständigkeit und Korrektheit garantieren. 
Alle Angaben beziehen sich auf Schleswig-Holstein. 
Stand: Oktober 2006

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website:

www.infonet-frsh.de

Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein e.V.

Infonet Flyer-neu:Inhouse Flyer  11.10.2006  15:32 Uhr  Seite 2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Ohne)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to report on PDF/X-3 compliance and produce PDF documents only if compliant. PDF/X is an ISO standard for graphic content exchange. For more information on creating PDF/X-3 compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 4.0 and later.)
    /FRA <>
    /JPN <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <FEFF00440069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e002000670065007700e400680072006c00650069007300740065006e002000650069006e0065002000720065006900620075006e00670073006c006f00730065002000500072006f00640075006b00740069006f006e002000620065006900200053002b004b000d007600650072006c007500730074006600720065006900650020004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067002c0020006f0068006e006500200064006f0077006e00730061006d0070006c0069006e0067>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2806.299 2806.299]
>> setpagedevice


